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ANZEIGEE
für

Schweizerische Alterthumskunde.
INDICATEUR D ANTIQUITÉS SUISSES.

m 2. wmm^m. JUNI 1S69.
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4. Des traces d'habitations romaines dans le Canton de Fribourg etc. par L. Grangier, prof. 8. 39. — S. Alemannische
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Knonau. S- 64. — 9. Erklärung von Taf. IV. S. 71. — 10. Bücherscliau. S. 72.

1.

lieber den Einbaum.
(Siehe Taf. IV.)

Es ist auffallend, dass weder aus den Chroniken unsers Landes, Doch aus alten
Schiffer- oder Fischerordnungen u. s. w. sich genauere Angaben über die ältesten
Fahrzeuge auf unsern Seen erheben lassen, und dass bisher niemand es der Mühe
werth achtete, über einen culturhistorisch so interessanten Gegenstand wie die Schifffahrt

auf unsern Seen und Flüssen, die in den letzten Jahrzehenden eine bedeutende

Umgestaltung erfahren hat, allfällige Notizen, die aus Urkunden und aus dem
Munde alter Schiffer entnommen werden können, zusammenzustellen und eine Skizze
der Geschichte unserer einheimischen Schifffahrt zu entwerfen.

So viel ist sicher, dass das Mittelalter nur drei Formen von Fahrzeugen kannte,
nämlich den Nauen, den Weidling und den Einbaum, wie z. B. aus dem im Anfange
des dreizehnten Jahrhunderts niedergeschriebenen Hofrecht von "Wyden bei Wangen
am obern Zürchersee hervorgeht, worin es heisst : „Ein ferr (Fährmann) soll han
ein Weidling der 16 man müg getragen, er soll auch han ein Nawen, aber soll er
han ein Tannen." Tanne ist ein Einbaum, der anstatt aus einem Eichen- aus einem
Tannenbaum verfertigt wurde (siehe Wurstisen Basler Chronik S. 414).

Von diesen drei Arten von Schiffen war der Nauen (navis) das grösste und
zum Transport schwerer Lasten bestimmt. Es ist ein kielloses Boot, vorn und hinten
breit, ziemlich rectangular, aus vielen Brettern kunstlos zusammengesetzt, nur auf
Seen gebräuchlich, und heisst gegenwärtig noch so auf dem Luzernersee, dagegen
Ledischiff (Ledi — Ladung) auf dem Zürchersee.

Der Weidling läuft vorn und hinten beinahe spitz zu, besteht aus drei oder
mehr Brettern, wird zum Transport von Menschen und Waaren (Früchten) benutzt
und von zwei Personen in Bewegung gesetzt. Sein Name rührt von dem Worte
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